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Norm

BinnSchiffVerwG 1935 §2 Abs1 litb sublitbb idF 1967/230;

GewO 1994 §2 Abs1 Z15;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei der Auslegung des Begri es "Betrieb von Fähren (Überfuhren)" im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 15 GewO 1994 ist auch zu

beachten, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens der GewO 1973 (am 1. August 1974) das

Binnenschi fahrtsverwaltungsG BGBl. Nr. 550/1935 idF BGBl. Nr. 230/1967 in Kraft stand und dieses Gesetz keine

De nition des Fährbetriebes bot, sondern diese voraussetzte. Dass auch dabei das "dem ö entlichen Verkehr Dienen"

kein De nitionsmerkmal war, lässt sich daraus erschließen, dass dieses Gesetz nicht allgemein, sondern nur in einem

begrenzten Ausmaß die nicht dem ö entlichen Verkehr dienende Schi fahrt mittels Fährschi en von der

Konzessionsp icht ausnahm. Auch die nicht dem ö entlichen Verkehr dienende Schi fahrt mittels Fährschi en

unterlag der Konzessionsp icht, wenn eine ständige Verbindung zwischen bestimmten Stellen einander

gegenüberliegender Ufer eines Gewässers hergestellt wird, "von denen eine im Ausland gelegen ist" (Hinweis § 2 Abs. 1

lit. b sublit. bb des BinnenschifffahrtsverwaltungsG BGBl. Nr. 550/1935 idF BGBl. Nr. 230/1967).
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